
Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen zur Deckung von Fixkosten
[Veröffentlicht 23.11.2020]
Darstellung der Wirkungsweise und der notwendigen Zahlen

Umsatzausfall Fixkosten des Unternehmens
Es muss im Betrachtungszeitraum durch Covid-19 zu einem Umsatzausfall gekommen sein!
Der Betrachtungszeitraum umfasst lt. Richtlinie maximal 10 zusammenhängende Monate:
Maßgebend sind letztendlich die Kennziffern 9040 und 9050 im Formular E1a! [Punkt 4.2.1.]
 

Zuschuss
   

16.09. - 30.09. 2020 16.09. - 30.09. 2019 1 %-Satz  16.09. - 30.09. 2020
01.10. - 31.10. 2020 01.10. - 31.10. 2019 2 des Umsatz  01.10. - 31.10. 2020
01.11. - 30.11. 2020 01.11. - 30.11. 2019 3 ausfalls 01.11. - 30.11. 2020
01.12. - 31.12. 2020 01.12. - 31.12. 2019 4 von den 01.12. - 31.12. 2020
01.01. - 31.01. 2021 01.01. - 31.01. 2019 5 Fixkosten 01.01. - 31.01. 2021
01.02. - 28.02. 2021 01.02. - 28.02. 2019 6 01.02. - 28.02. 2021
01.03. - 31.03. 2021 01.03. - 31.03. 2019 7 01.03. - 31.03. 2021
01.04. - 30.04. 2021 01.04. - 30.04. 2019 8 01.04. - 30.04. 2021
01.05. - 31.05. 2021 01.05. - 31.05. 2019 9 01.05. - 31.05. 2021
01.06. - 30.06. 2021 01.06. - 30.06. 2019 10 01.06. - 30.06. 2021

Vorgangsweise: Der Umsatzausfall wird berechnet, in dem die Differenz zwischen der Summe der Umsätze im antragsgegenständlichen Betrachtungszeiraum
und der Summe der Umsätze in den jeweiligen Vergleichszeiträumen ermittelt wird [4.2.3. der Richtlinie]
Die Betrachtungszeiträume müssen grundsätzlich zusammenhängend sein.
--> bei maximal 2 Blöcken mit möglichen Zeitlücken dazwischen!
Lockdown II-Zeiträume können gewählt werden, führen aber zur Kürzung von FKZ800, wenn Umsatzersatz in Anspruch genommen wird.

ersten Tranche [80% des Zuschusses] / Antrag ab 23.11.2020 bis 30.06.2021 zweite Tranche / Antrag ab 01.07.2021 bis 31.12.2021
Ü Frage 1: welchen Betrachtungszeitraum wähle ich? Auszahlung Restbetrag 20%
Ü Frage 2: bestmögliche Schätzung des Umsatzausfalls?
Ü Frage 3: bestmögliche Schätzung meiner Fixkosten?

Steuerberater bei FKZ800 > 36.000 EUR notwendig!
Umsatzdefinition + Umsatzausfall
Grundsatz wie oben dargestellt! Pauschalierter FKZ800 für "Kleinunternehmen"

"Kleinunternehmen": Jahres-Umsatz < 120 TEUR lt. letzter Veranlagung
30% vom Umsatzausfall, bis max. 36.000 EUR FKZ800.

 zusammenhängende 
Zeiträume /                

max 2 Blöcke /                 
nicht in Zeiten von 

Umsatzersatz?

FIXKOSTENZUSCHUSS 800.000

mindestens 30%

COVID-19 Zeitraum
= Betrachtungszeitraum Vergleichszeitraum Umsatzausfall in %

UB UV = [(UV - UB)/UV] * 100


